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(54) Flurförderzeug

(57) Die Erfindung betrifft ein Flurförderzeug (1) mit
einem Fahrerarbeitsplatz (8) und einem Lastteil (4), wo-
bei im lastteilseitigen Sichtfeld einer Bedienperson min-
destens eine Anzeige- und Bedieneinrichtung angeord-
net ist, die eine Anzeige von Information und eine Bedie-
nung von Funktionen ermöglicht. Die Aufgabe, ein der-
artiges Flurförderzeug zur Verfügung zu stellen, das hin-

sichtlich der Ergonomie bei der Ablesung der Anzeigein-
richtung und der Bedienung der Funktionen über die An-
zeige- und Bedieneinrichtung verbessert ist, wird erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass die Anzeige- und
Bedieneinrichtung von einem transparenten Display (15)
gebildet ist, das zwischen dem Fahrerarbeitsplatz (8) und
dem Lastteil (4) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Flurförderzeug mit ei-
nem Fahrerarbeitsplatz und einem Lastteil, wobei im last-
teilseitigen Sichtfeld einer Bedienperson mindestens ei-
ne Anzeige- und Bedieneinrichtung angeordnet ist, die
eine Anzeige von Information und eine Bedienung von
Funktionen ermöglicht.
[0002] Bei Flurförderzeugen, beispielsweise Gegen-
gewichtsgabelstaplern, ist es bekannt, eine Anzeige- und
Bedieneinrichtung, die aus einem Display und einem
oder mehrerer Bedienelementen besteht, im Bereich ei-
nes Armaturenbretts innerhalb des Fahrerarbeitsplatzes
und somit zwischen dem Fahrerarbeitsplatz und dem
Lastteil anzuordnen.
[0003] Die Anzeige- und Bedieneinrichtung ist übli-
cherweise in einem Gehäuse untergebracht, das derart
im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes angeordnet ist,
dass die Anzeige- und Bedieneinrichtung einerseits für
die Bedienperson möglichst gut sichtbar und erreichbar
ist und anderseits die Sicht auf die Umgebung und die
Last möglichst wenig einschränkt.
[0004] Nachteil der bekannten Lösungen ist, dass eine
gewisse räumliche Ausdehnung der Anzeige- und Bedi-
eneinrichtungen erforderlich ist, womit der Zielkonflikt
zwischen guter Sicht auf die Last und die Umgebung,
guter Sichtbarkeit und Ablesbarkeit der Anzeige an der
Anzeige- und Bedieneinrichtungen und guter Erreichbar-
keit der Bedienelemente der Anzeige- und Bedienein-
richtungen oft nicht befriedigend gelöst werden kann.
Hinzu kommt, dass allein die Anzahl der Bedienelemente
der Anzeige-und Bedieneinrichtungen zu Zielkonflikten
bei der Positionierung in gut erreichbaren Bereichen in-
nerhalb des Fahrerarbeitsplatzes führt.
[0005] Um die Sicht der Bedienperson auf den Lastteil
und eine mit dem Lastteil transportierte Last im Betrieb
des Flurförderzeugs möglichst wenig einzuschränken, ist
das Armaturenbrett relativ niedrig ausgebildet. Im Be-
trieb des Flurförderzeugs richtet eine sich im Fahrerar-
beitsplatz befindliche Bedienperson während des Fahr-
betriebs und der Lasthandhabung und insbesondere bei
der Aufnahme oder dem Absetzen einer Last, insbeson-
dere bei höheren Hubhöhen, den Blick in Richtung des
Lastteils nach Vorne geradeaus in Richtung der Fahr-
bahn bzw. einer Last bzw. nach oben in Richtung einer
angehobenen Last. Hierbei hat die Bedienperson eine
am Armaturenbrett angeordnete Anzeige- und Bedie-
neinrichtung in der Regel nicht mehr im direkten und zen-
tralen Hauptsichtfeld, so dass die Anzeige- und Bedie-
neinrichtung nicht im Hauptsichtfeld der Bedienperson,
sondern im Randbereich des Sichtfeldes der Bedienper-
son angeordnet ist und die Informationen nicht mehr
beim Ein- und Ausstapeln der Last von der Bedienperson
abgelesen werden können.
[0006] Aus der EP 2 168 905 A2 ist ein gattungsge-
mäßes Flurförderzeug bekannt, bei dem eine Anzeige-
und Bedieneinrichtung, die aus einem Display und einem
oder mehrerer Bedienelemente besteht, an der Obersei-

te eines Armaturenbrettes und somit vor einem Fahrer-
arbeitslatz und zwischen dem Fahrerarbeitsplatz und ei-
nem Lastteil des Flurförderzeugs angeordnet ist.
[0007] Bekannte Anzeigeeinrichtungen sind beispiels-
weise als LCD-Displays oder Leuchten mit Piktogram-
men ausgebildet, welche nicht im zentralen Blickfeldfeld
des Bedieners platziert sind, sondern im Blickfeldfel-
drandbereich, um die Sicht der Bedienperson des Flur-
förderzeugs auf das Lastteil und den Arbeitsvorgang
beim Aufnehmen bzw. Absetzen einer Last nicht einzu-
schränken.
[0008] Eine derartige Anordnung der Anzeigeeinrich-
tung im Randbereich des binokularen Gesichtsfeldes
beider Augen der Bedienperson führt jedoch zu einer ver-
minderten Wahrnehmung einer sich bei einer Aktion oder
einer Reaktion des Flurförderzeugs verändernden Infor-
mationsdarstellung an der Anzeige- und Bedieneinrich-
tung, da zum äußeren Rand des Gesichtsfeldes und
Blickfeldes der Bedienperson hin sich die Wahrnehmung
auf sich bewegende Objekte reduziert und eine Mu-
stererkennung nicht mehr möglich ist. Dies führt dazu,
dass die Bedienperson zum Erfassen der auf der Anzei-
ge- und Bedieneinrichtung dargestellten Information den
Blick vom aktuellen Arbeitsgeschehen an dem Lastteil
abwenden muss.
[0009] Die Anordnung der Anzeige- und Bedienein-
richtung an dem Armaturenbrett führt somit zu einer Ver-
änderung des Blickes und der Blickrichtung der Bedien-
person von der Last bzw. einer Fahrbahn auf die Anzei-
ge- und Bedieneinrichtung an dem Armaturenbrett, wo-
bei eine Anpassung der Augen der Bedienperson vom
Fernbereich, in dem der Blick auf die Fahrbahn oder eine
Last gerichtet ist, auf den Nahbereich und das Armatu-
renbrett mit der Anzeige- und Bedieneinrichtung erfor-
derlich ist. Damit gehen ein ermüdendes Neufokussieren
der Augen und ein ermüdendes Einstellen auf die Licht-
verhältnisse der Anzeige- und Bedieneinheit und deren
Umgebung einher. Diese Anpassung und Neufokussie-
ren der Augen benötigt Zeit und führt, zusätzlich zu der
möglicherweise durch die Position der Anzeige- und Be-
dieneinrichtung erforderlichen Blickrichtungsänderung,
zu einer weiteren Ausdehnung der Blickabwendungszeit
von der Fahrbahn bzw. einer Last.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Flurförderzeug der eingangs genannten
Gattung zur Verfügung zu stellen, das hinsichtlich der
Ergonomie bei der Ablesung der Anzeigeinrichtung und
der Bedienung der Funktionen über die Anzeige- und
Bedieneinrichtung verbessert ist.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Anzeige- und Bedieneinrichtung von ei-
nem transparenten Display gebildet ist, das zwischen
dem Fahrerarbeitsplatz und dem Lastteil angeordnet ist.
Mit einem transparenten Display kann ein Anzeigesy-
stem geschaffen werden, mit dem die erforderlichen In-
formationen für die Bedienperson im Bereich der äuße-
ren Begrenzung des Fahrerarbeitsplatzes oder außer-
halb des Fahrerarbeitsplatzes dargestellt werden. Mit ei-
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nem transparenten und durchsichtigen Display als An-
zeige- und Bedieneinrichtung wird somit erzielt, dass das
lastteilseitige Sichtfeld und die Durchsicht auf das Lastteil
der auf dem Fahrerarbeitsplatz befindlichen und in Rich-
tung des Lastteils blickenden Bedienperson nicht beein-
trächtigt und eingeschränkt wird. Durch die Durchsich-
tigkeit und Transparenz der Anzeige- und Bedieneinrich-
tung kann das Display unmittelbar zwischen dem Fah-
rerarbeitsplatz und dem Lastteil angeordnet werden und
somit in dem Hauptsichtfeld der nach vorne oder nach
oben blickenden Bedienperson angeordnet werden,
ohne eine Sichtbehinderung der Bedienperson auf eine
Fahrbahn oder das Lastaufnahmemittel zu bilden. Die
erfindungsgemäße, als transparentes Display ausgebil-
dete Anzeige- und Bedieneinrichtung ermöglicht es so-
mit, dass die Bedienperson ohne Änderungen des Blik-
kes und der Blickrichtung sowie ohne Änderung vom
Fern- in den Nahbereich die Anzeige- und Bedieneinrich-
tung ablesen bzw. bedienen kann. Damit kann ein Um-
orientieren des Blickes der Bedienperson zu einer An-
zeige- und Bedieneinheit hin sowie eine Neufokussie-
rung und die damit verbundenen Nachteilen vermieden
werden.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist das Display als Head-Up-Display aus-
gebildet. Mit einem Head-Up-Display können die Infor-
mationen auf einfache Weise im Bereich der äußeren
Begrenzung des Fahrerarbeitsplatzes oder außerhalb
des Fahrerarbeitsplatzes dargestellt werden. Bei einem
Head-Up Display werden die Informationen durch ein op-
tisches System auf eine transparente Scheibe projiziert.
Die Informationen können dann optisch außerhalb des
Fahrerarbeitsplatzes erscheinen und erhöhen dadurch
gleichzeitig den Abstand zu den Augen der Bedienper-
son, was die Anforderung an deren Entfernungsanpas-
sung weiter verringert.
[0013] Zweckmäßigerweise umfasst das Head-Up-
Display eine Projektor und eine transparente Display-
scheibe.
[0014] Sofern gemäß einer bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung der Projektor an einem Fahrerschutz-
dach angeordnet ist, kann die Information auf einfache
Weise zwischen den Fahrerarbeitsplatz und das Lastteil
und somit in das Hauptsichtfeld einer auf die Fahrbahn
oder eine Last nach Vorne blickenden Bedienperson im
Bereich der äußeren Begrenzung des Fahrerarbeitsplat-
zes oder außerhalb des Fahrerarbeitsplatzes eingeblen-
det werden.
[0015] Die Displayscheibe kann hierbei im vorderen
Bereich des Fahrerschutzdaches angeordnet sein oder
in eine transparente Frontscheibe des Flurförderzeugs
integriert sein. An dem Fahrerschutzdach kann eine
transparente Displayscheibe auf einfache Weise im
Hautsichtfeld einer auf die Fahrbahn oder eine Last nach
Vorne blickenden Bedienperson zwischen dem Fahrer-
arbeitsplatz und dem Lastteil angeordnet werden. Sofern
das Flurförderzeug eine transparente Frontscheibe zwi-
schen dem Fahrerarbeitslatz und dem Lastteil aufweist

bzw. ein Fahrerschutzdach mit einer zwischen dem Fah-
rerarbeitsplatz und dem Lastteil angeordneten transpa-
renten Frontscheibe versehen ist, kann die Funktion der
Displayscheibe des Head-Up-Displays in die Frontschei-
be integriert werden.
[0016] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist das transparente Display als Flachdisplay
oder Foliendisplay ausgebildet. Mit einem transparenten
Flachdisplay, beispielsweise einem Elektrolumineszenz-
Display oder einem transparenten Foliendisplay können
die Informationen auf einfache Weise im Bereich der äu-
ßeren Begrenzung des Fahrerarbeitsplatzes und somit
zwischen dem Fahrerarbeitsplatz und dem Lastteil dar-
gestellt werden.
[0017] Bevorzugt ist das Flachdisplay oder das Foli-
endisplay im vorderen Bereich des Fahrerschutzdaches
angeordnet oder an einer transparenten Frontscheibe
des Flurförderzeugs angeordnet. Ein transparentes
Flachdisplay kann auf einfache Weise am vorderen Be-
reich des Fahrerschutzdaches zwischen dem Fahrerar-
beitsplatz und dem Lastteil im Hauptsichtfeld der Bedien-
person angeordnet werden ohne das Sichtfeld der Be-
dienperson auf die Fahrbahn oder eine Last einzuschrän-
ken. Sofern das Flurförderzeug eine transparente Front-
scheibe zwischen dem Fahrerarbeitslatz und dem Last-
teil aufweist bzw. ein Fahrerschutzdach mit einer zwi-
schen dem Fahrerarbeitsplatz und dem Lastteil angeord-
neten transparente Frontscheibe versehen ist, kann ein
transparentes Foliendisplay direkt an der transparenten
Frontscheibe angeordnet oder in diese integriert werden.
[0018] Bevorzugt ist das transparente Display im vor-
deren oberen Bereich des Fahrerarbeitsplatzes ange-
ordnet. Der vordere Bereich des Fahrerarbeitsplatzes ist
hierbei dem Lastteil zugewandt, so dass sich das erfin-
dungsgemäße transparente Display zwischen dem Fah-
rerarbeitsplatz und dem Lastteil befindet. Die Anordnung
des erfindungsgemäßen Displays im oberen Bereich des
Fahrerarbeitsplatzes ermöglicht es, das Display in Kopf-
höhe einer im Fahrerarbeitsplatz befindlichen Bedien-
person anzuordnen, wodurch sich das Display im Haupt-
sichtfeld und in der Hauptblickrichtung einer nach Vorne
auf die Fahrbahn oder eine Last blickenden Bedienper-
son befindet.
[0019] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn gemäß
einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung in dem
Display situativ Informationen dargestellt werden. Die er-
findungsgemäße Anzeige- und Bedieneinrichtung bildet
somit eine situative Anzeige, bei der situativ bzw. selektiv
Informationen im Sichtfeld anzeigt werden und lediglich
dann Informationen angezeigt werden, wenn diese sinn-
voll und erforderlich sind. Eine situative Anzeige einer
bestimmten Information geht somit mit einer Aktion oder
Reaktion des Flurförderzeugs einher. Mit einer situativen
und selektiven Anzeige bestimmter, ausgewählter Infor-
mationen an dem erfindungsgemäßen transparenten
Display der Anzeige- und Bedieneinrichtung können so-
mit dem Arbeitsinhalt angepasste Informationen im
Hauptsichtfeld anzeigt werden ohne die Sicht auf die
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Fahrbahn oder auf eine Last auf dem Lastaufnahmemit-
tel zu behindern. Die Darstellung von Informationen er-
folgt hierbei derart, dass lediglich die gerade für eine be-
stimmte Aufgabe oder einen bestimmten Arbeitsinhalt
notwendigen Informationen angezeigt werden und nur
diese aktuell angezeigten Informationen sich im Sichtfeld
der Bedienperson befinden. Die situative und selektive,
an eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Ar-
beitsinhalt angepasste Anzeige von Informationen er-
möglicht es, das transparente Display in räumlicher Aus-
dehnung mit kompakten Abmessungen auszubilden.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform
der Erfindung handelt es sich bei diesen situativen bzw.
selektiven Informationen um eine oder mehrere der fol-
genden Informationen dient:

• Lastgewicht einer aufgenommenen Last
• Überlastanzeige
• Fahrzeuginformationen, beispielsweise momenta-

ne Hubhöhe und/oder momentane Fahrgeschwin-
digkeit

• beschränkende Fahrzeugreaktionen
• Richtungs- oder Abbiegeanzeige eines Lagernavi-

gationssystems
• Auftragsinformationen eines Lagerverwaltungssy-

stems
• Wareninformationen einer transportierten Ladung
• Internetbrowser

[0021] Beim Aufnahmen einer Last durch das Lastauf-
nahmemittel kann beispielsweise das mittels einer Wie-
geeinrichtung bestimmte Lastgewicht in dem transparen-
ten Display angezeigt werden und im Falle einer Überlast
diese angezeigt werden. Zudem kann bei der Betätigung
der Hubeinrichtung des Lastaufnahmemittels die Hub-
höhe in dem transparenten Display angezeigt werden.
Bei der Aufnahme einer Last können durch das Lastge-
wicht, die Art der Last oder aus der eingestellten Hubhö-
he beschränkende Fahrzeugreaktionen, beispielsweise
eine maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit oder eine
maximal zulässige Hubhöhe angezeigt werden. Weiter-
hin kann nach dem Erkennen einer neu aufgenommen
Last die Wareninformation der Ladung in dem transpa-
renten Display dargestellt werden. Im Fahrbetrieb des
Flurförderzeugs ist es sinnvoll, die momentane Fahrge-
schwindigkeit bzw. bei einer aufgenommenen Last eine
maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit anzuzeigen.
Zudem können beim Einfahren in bestimmte Lagerbe-
reiche eines Lagers beschränkende Fahrzeugreaktio-
nen, beispielsweise eine erforderliche Reduzierung der
Fahrgeschwindigkeit, angezeigt werden. Zudem kann
bei Vorhandensein eines Lagernavigationssystems in
dem transparenten Display eine Richtungsanzeige oder
bei einer erforderlichen Richtungsänderung ein entspre-
chendes Abbiegesignal dargestellt werden, um die Be-
dienperson an eine Zielposition im Lager zu führen. Wei-
terhin kann von einem übergeordneten Lagerverwal-
tungssystem, das in einem Lager eine Auftragssteue-

rung durchführt, ein Auftrag in dem transparenten Dis-
play dargestellt werden.
[0022] Die Bedienung des Flurförderzeugs mit dem er-
findungsgemäßen von einem transparenten Display ge-
bildete Anzeige- und Bedieneinrichtung kann durch se-
parate Bedienelemente, beispielsweise Taster, Schalter,
Drehsteller erfolgen, mit denen Informationen und Be-
fehle an dem transparenten Display ausgewählt und ak-
tiviert bzw. deaktiviert werden können oder eine in dem
transparenten Display angezeigte bzw. ausgewählte
Funktion durch Betätigen einen separaten Bedienele-
ments quittierbar ist.
[0023] Eine einfache und ergonomisch günstige Be-
dienung der erfindungsgemäßen, von einem transparen-
ten Display gebildeten Anzeige- und Bedieneinrichtung
kann erzielt werden, wenn gemäß einer vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung das transparente Display
mit einer berührungssensitiven Oberfläche zur Bedie-
nung von Funktionen versehen ist. Durch Berühren des
transparenten Displays kann somit eine Auswahl von In-
formationen, Befehlen und Funktionen erfolgen, die ak-
tiviert bzw. deaktiviert werden sollen, oder eine Quittie-
rung einer auf dem transparenten Display dargestellten
Information erfolgen.
[0024] Bei einem erfindungsgemäßen transparenten
Display als Anzeige- und Bedieneinrichtung, die außer-
halb der Erreichbarkeit der in dem Fahrerarbeitsplatz
zwischen dem Fahrerarbeitslatz und dem Lastteil ange-
ordnet ist, kann zu einer Bedienung von Funktionen der
Anzeige- und Bedieneinrichtung eine akustische Steue-
rung und/oder eine Gestenerkennung vorgesehen sein.
Bei einer nicht fahrernahen Anordnung der erfindungs-
gemäßen Anzeige- und Bedieneinrichtung kann durch
eine akustische Steuerung und/oder eine Gestenerken-
nung eine einfache Auswahl von Informationen und eine
Bedienung von Funktionen mittels der erfindungsgemä-
ßen Anzeige- und Bedieneinrichtung ermöglicht werden.
Eine Gestenerkennung kann beispielsweise einen "vir-
tuellen Touchscreen" darstellen, so dass eine Menuaus-
wahl per Fingerzeig durch die Bedienperson erfolgen
kann, obwohl die Anzeige zu weit entfernt für eine Be-
rührung ist. Auch echte Gesten der Bedienperson kön-
nen zur Bedienung von bestimmten Funktionen sinnvoll
sein, wie beispielsweise eine kreisbogenartige Bewe-
gung eine Scheibenwischeranlage einschalten könnte.
Zum Erkennung und zur Auswertung von Gesten können
beispielsweise Kameras, Infrarotsensoren oder Ultra-
schallsensoren eingesetzt und verwendet werden.
[0025] Mit dem erfindungsgemäßen transparenten
Display als Anzeige- und Bedieneinrichtung können be-
vorzugt eine oder mehrere der folgenden Fahrzeugfunk-
tionen gesteuert und bedient werden:

• Beleuchtungsanlage
• Scheibenwischer
• Assistenzsysteme
• Bedienung eines Lagerverwaltungssystems
• Bedienung eines Lagernavigationssystems.
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[0026] Mit einer erfindungsgemäßen, als transparen-
tes Display ausgebildeten Anzeige- und Bedienvorrich-
tung, die bevorzugt durch eine berührungssensitive
Oberfläche als Touchscreen oder durch eine akustische
Steuerung und/oder durch eine Gestenerkennung ge-
steuert werden kann, können die oben genannten Fahr-
zeugfunktionen auf einfache Weise und in ergonomisch
günstiger Weise gesteuert werden. Mit der erfindungs-
gemäßen Anzeige- und Bedienvorrichtung kann gegen-
über bisherigen Anzeige- und Bedieneinrichtungen einer
Verringerung der Anzahl der Bedienelemente im Fahrer-
arbeitsplatz erzielt werden. Durch die Ausbildung der er-
findungsgemäßen Anzeige- und Bedienvorrichtung als
transparentes Display und die Anordnung im Hauptsicht-
feld der Bedienperson kann die erfindungsgemäße An-
zeige-und Bedieneinrichtung außerhalb des zentralen
Greifbereichs der Bedienperson angeordnet werden, so
dass im zentralen Greifbereich der Bedienperson mehr
Bauraum für eine ergonomisch vorteilhafte Anordnung
der Bedienelemente zur Steuerung der Hauptfunktionen
zur Lasthandhabung einer Last zur Verfügung steht.
[0027] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand der in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierbei
zeigt

Figur 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Flurförderzeugs und

Figur 2 eine zweite Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Flurförderzeugs.

[0028] In der Figur 1 ist ein Gegengewichtsgabelstap-
ler als Beispiel eines erfindungsgemäßen Flurförder-
zeugs 1 dargestellt.
[0029] Das Flurförderzeug 1 umfasst einen Fahrzeug-
körper 2, beispielsweise einen Fahrzeugrahmen, und ei-
nen Lastteil 3, der im dargestellten Ausführungsbeispiel
von einem Hubmast 4 und einem an dem Hubmast 4
mittels eines nicht näher dargestellten Hubantriebs an-
hebbar- und absenkbar angeordneten Lastaufnahme-
mittel 5, beispielsweise einer von zwei Gabelzinken be-
stehenden Lastgabel, gebildet ist. Das Flurförderzeug 1
stützt sich mittels mindestens eines Antriebsrades und
mindestens eines gelenkten Rades auf einer Fahrbahn
6 ab.
[0030] Der Fahrzeugkörper 2 ist mit einem Fahrer-
schutzdach 7 versehen, innerhalb dessen ein Fahrerar-
beitsplatz 8 für eine Bedienperson ausgebildet ist. Der
Fahrerarbeitsplatz 8 umfasst einen Fahrersitz 9. Zur Be-
dienung des Flurförderzeugs 1 ist in Längsrichtung des
Flurförderzeugs 1 gesehen ein Lenkrad 10 vor dem Fah-
rersitz 9 angeordnet. Mittels einer Pedaleinrichtung 11
im Fußraum des Fahrerarbeitsplatzes 8 kann ein Fahr-
antrieb und eine Bremseinrichtung gesteuert werden.
Zur Bedienung der Hauptfunktionen zur Lasthandha-
bung einer Last durch das Lastaufnahmemittel 5 sind
Bedienelemente 12 vorgesehen, mit denen der Huban-

trieb zum Heben und Senken des Lastaufnahmemittel 5,
ein Neigeantrieb zum Neigen des Hubmastes 4 und ge-
gebenenfalls vorhandene Zusatzantriebe, beispielswei-
se eine Seitenschiebereinrichtung zum seitlichen Ver-
stellen des Lastaufnahmemittels 5 in Fahrzeugquerrich-
tung, gesteuert werden können. Die Bedienelemente 12
sind beispielsweise von einem oder mehren Joysticks
oder Minihebeln gebildet, die an der Vorderseite einer
seitlichen Armlehne 13 des Fahrersitzes 9 angeordnet
sind.
[0031] Erfindungsgemäß ist ein transparentes Display
15 als Anzeige- und Bedieneinrichtung am vorderen obe-
ren Bereich des Fahrerschutzdaches 7 und somit des
Fahrerarbeitsplatzes 8 angeordnet und befindet sich zwi-
schen dem Fahrerarbeitsplatz 8 und dem Lastteil 4 im
oberen Bereich des Fahrerarbeitsplatzes 8. Das trans-
parente Display 15 ist somit auf Kopfhöhe einer auf dem
Fahrersitz 9 befindlichen Bedienperson angeordnet und
ermöglicht es, Information direkt in das Hauptblickfeld
und die Hauptblickrichtung einer nach Vorne auf das
Lastteil 4 oder die Fahrbahn 6 blickenden Bedienperson
einzublenden.
[0032] Das transparente Display 15 der Figur 1 ist als
transparentes Flachdisplay 16 ausgebildet, das im obe-
ren und vorderen Bereich des Fahrerschutzdaches 7 an-
geordnet ist. Sofern das Fahrerschutzdach 7 mit einer
zwischen dem Fahrerarbeitsplatz 8 und dem Lastteil 4
angeordneten transparenten Frontscheibe versehen ist,
kann als transparentes Display ein transparentes Foli-
endisplay eingesetzt werden, das direkt an der Front-
scheibe angebracht oder in die Frontscheibe integriert
werden kann.
[0033] Das transparente Display 15 weist an der dem
Fahrerarbeitsplatz 8 zugewandten Oberfläche eine be-
rührungssensitive Oberfläche auf, so dass von der auf
dem Fahrersitz 9 befindlichen Bedienperson durch Be-
rühren der Oberfläche des transparenten Displays 15 ei-
ne Bedienung von Funktionen erfolgen kann.
[0034] In der Figur 2 ist das transparente Display 15
als Head-Up-Display 17 ausgebildet. Das Head-Up-Dis-
play 17 umfasst einen Projektor 18, der an der Oberseite
des Fahrerschutzdaches 7 angeordnet ist und Informa-
tionen auf eine transparente Displayscheibe 19 projiziert.
Die Displayscheibe 19 ist im vorderen, oberen Bereich
des Fahrerschutzdaches 7 zwischen dem Fahrerarbeits-
platz 7 und dem Lastteil 4 angeordnet. Im dargestellten
Ausführungsbeispiel ist die Displayscheibe 19 vor dem
Fahrerschutzdach 7 und somit außerhalb des Fahrerar-
beitsplatzes 8 angeordnet. Sofern das Fahrerschutzdach
7 mit einer zwischen dem Fahrerarbeitsplatz 8 und dem
Lastteil 4 angeordneten transparenten Frontscheibe ver-
sehen ist, kann Displayscheibe 19 direkt an der Front-
scheibe angebracht oder in die Frontscheibe integriert
werden.
[0035] Zur Steuerung der Funktionen über die als
Head-Up-Display 17 ausgebildete Anzeige-und Bedie-
neinrichtung ist eine akustische Steuerung und/oder eine
Gestenerkennung vorgesehen. Der Projektor 18 kann
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hierzu mit einer Kamera und/oder Infrarotsensoren und/
oder Ultraschallsensoren bzw. einem Mikrofon versehen
werden.
[0036] Das in den Figuren 1 und 2 dargestellte trans-
parente Display 15 als Anzeige- und Bedieneinrichtung
ermöglicht, situativ Information direkt in das Hauptsicht-
feld einer auf die Fahrbahn 6 oder das Lastaufnahme-
mittel 5 blickenden, auf dem Fahrersitz 9 sitzenden Be-
dienperson einzublenden.
[0037] Das erfindungsgemäße transparente Display
15 ermöglicht es somit, für den Betrieb des Flurförder-
zeugs 1 erforderlichen Informationen, beispielsweise
über den Zustand des Flurförderzeugs 1 sowie weitere
Informationen, beispielsweise über die Art und den Zu-
stand der Last, des betrieblichen Umfeldes sowie über
auszuführende Aufträge selektiv einzublenden.
[0038] An der erfindungsgemäßen Anzeige- und Be-
dieneinrichtung können weiterhin in ergonomisch gün-
stiger Weise Funktionen des Flurförderzeugs 1 bedient
werden, beispielsweise eine Beleuchtungsanlage oder
eine Scheibenwischeranlage. Zudem können an der er-
findungsgemäßen Anzeige- und Bedieneinrichtung Ein-
gaben für Assistenzsysteme, Meldungen für die Auf-
tragssteuerung eines Lagerverwaltungssystems oder ei-
ne Bedienung eines Lagernavigationssystems erfolgen.
[0039] Ein erfindungsgemäßes transparentes Display
15 als Anzeige- und Bedieneinrichtung, das Informatio-
nen im oberen und vorderen Bereich zwischen dem Fah-
rerarbeitsplatz 8 und dem Lastteil 4 einblendet, vermei-
det ein Abwenden des Hauptsichtfeldes einer nach vorne
auf die Fahrbahn 6 oder das Lastaufnahmemittel 5 blik-
kenden Bedienperson, um Informationen wahrnehmen
zu können. Zudem vermeidet ein erfindungsgemäßes
transparentes Display 15, das im Hauptsichtfeld der Be-
dienperson angeordnet ist, ein ermüdendes Neufokus-
sieren der Augen und ein Einstellen auf veränderte Licht-
verhältnisse. Gefahrensituationen durch diese Sinnes-
beeinträchtigung können vermieden werden. Es können
weiterhin arbeitsbegleitende Informationen situativ in
das Hauptsichtfeld der Bedienperson eingeblendet wer-
den, so dass ein gezielter Informationsfluss in Richtung
der Bedienperson erzielbar ist.
[0040] Das transparente Display 15 als Anzeige- und
Bedieneinrichtung des Flurförderzeugs 1 ist weitgehend
transparent und weist auch mit eingeblendeter Informa-
tion lediglich eine geringe Sichtbehinderung auf die Fahr-
bahn 6 bzw. das Lastaufnahmemittel 5 auf. Durch die
Anordnung im Hauptsichtfeld der Bedienperson im vor-
deren oberen Bereich zwischen dem Fahrerarbeitsplatz
8 und dem Lastteil 4 wird eine Darstellung der Informa-
tionen im zentralen Sichtbereich der auf die Fahrbahn 6
oder das lastaufnahmemittel 5 blickenden Bedienperson
erzielt. In Verbindung mit einer Touchscreen-Bedienung
des transparenten Displays 15 oder einer Gestenbedie-
nung bzw. einer akustischen Bedienung der Funktionen
über das transparente Display 15 sind im zentralen Greif-
bereich der Bedienperson, in dem sich die Bedienele-
mente 12 befinden, weniger Bedienelemente anzuord-

nen, so dass eine ergonomisch günstige Positionierung
der Bedienelemente 12 zur Steuerung der Hauptfunktio-
nen und Lasthandhabung einer Last durch das Lastauf-
nahmemittel 5 erzielbar ist.

Patentansprüche

1. Flurförderzeug mit einem Fahrerarbeitsplatz und ei-
nem Lastteil, wobei im lastteilseitigen Sichtfeld einer
Bedienperson mindestens eine Anzeige- und Bedi-
eneinrichtung angeordnet ist, die eine Anzeige von
Information und eine Bedienung von Funktionen er-
möglicht, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
zeige- und Bedieneinrichtung von einem transparen-
ten Display (15) gebildet ist, das zwischen dem Fah-
rerarbeitsplatz (8) und dem Lastteil (4) angeordnet
ist.

2. Flurförderzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Display (15) als Head-Up-Dis-
play (17) ausgebildet ist.

3. Flurförderzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Head-Up-Display (17) eine Pro-
jektor (18) und eine transparente Displayscheibe
(19) aufweist.

4. Flurförderzeug nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Projektor (18) an einem Fahrer-
schutzdach (7) angeordnet ist.

5. Flurförderzeug nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Displayscheibe (19) im
vorderen Bereich eines Fahrerschutzdaches (7) an-
geordnet ist oder in eine transparente Frontscheibe
des Flurförderzeugs (1) integriert ist.

6. Flurförderzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das transparente Display (15) als
Flachdisplay (16) oder als Foliendisplay ausgebildet
ist.

7. Flurförderzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Flachdisplay (16) oder das Fo-
liendisplay im vorderen Bereich des Fahrerschutz-
daches (7) angeordnet ist oder an einer transparen-
ten Frontscheibe des Flurförderzeugs (1) angeord-
net ist.

8. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Display (15)
im vorderen oberen Bereich des Fahrerarbeitsplat-
zes (8) angeordnet ist.

9. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Display
(15) situativ Informationen dargestellt werden.
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10. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Display (15)
zur Anzeige einer oder mehrer der folgenden Infor-
mationen dient:

• Lastgewicht einer aufgenommenen Last
• Überlastanzeige
• Fahrzeuginformationen, beispielsweise mo-
mentane Hubhöhe und/oder momentane Fahr-
geschwindigkeit
• beschränkende Fahrzeugreaktionen
• Richtungs- oder Abbiegeanzeige einer Lager-
navigationssystem
• Auftragsinformationen eines Lagerverwal-
tungssystems
• Wareninformationen einer transportierten La-
dung
• Internetbrowser.

11. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Bedienung
von Funktionen eine in dem Display (15) angezeigte
Funktion durch Betätigen einen separaten Bedie-
nelements quittierbar ist.

12. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Display (15)
mit einer berührungssensitiven Oberfläche zur Be-
dienung von Funktionen der Anzeige- und Bedie-
neinrichtung versehen ist.

13. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Bedienung
von Funktionen der Anzeige- und Bedieneinrichtung
eine akustische Steuerung und/oder eine Gestener-
kennung vorgesehen ist.

14. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion als
eine oder mehrere der folgenden Funktionen aus-
gebildet ist:

• Beleuchtungsanlage
• Scheibenwischer
• Assistenzsysteme
• Bedienung eines Lagerverwaltungssystems
• Bedienung eines Lagernavigationssystems.
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